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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 

Haushaltskontrollausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 

übernehmen: 

1. stellt fest, dass gemäß den Grundsätzen der Gemeinsamen Erklärung des Europäischen 

Parlaments, des Rats der Europäischen Union und der Europäischen Kommission vom 

19. Juli 2012 zu den dezentralen Agenturen zeitgleich Vorschläge zur Überarbeitung der 

Gründungsverordnungen der drei dreigliedrigen Agenturen der Union veröffentlicht 

wurden; betont, wie wichtig es ist, dass die derzeitige dreigliedrige Leitungsstruktur dieser 

Agenturen uneingeschränkt aufrechterhalten bleibt und verbessert wird, indem eine aktive 

Mitwirkung von nationalen Behörden sowie europäischen Arbeitgeber- und 

Arbeitnehmerverbänden an ihrer Leitung und Arbeitsweise sichergestellt wird; weist 

darauf hin, dass Personal abgebaut wurde, und äußert erneut seine Besorgnis darüber, dass 

weitere Kürzungen die Agenturen bei der Ausübung ihrer Mandate beeinträchtigen 

würden; 

2. erinnert daran, dass die in den federführenden Ausschüssen stattfindenden Aussprachen zu 

den Entwürfen der jährlichen Arbeitsprogramme und der mehrjährigen Strategien der 

Agenturen dazu beitragen sollten, sicherzustellen, dass die Programme und Strategien 

ausgewogen sind, den derzeitigen politischen Prioritäten Rechnung tragen und dazu 

beitragen, dass die Ziele, die im Rahmen der Strategie Europa 2020 festgelegt wurden, 

verwirklicht werden; 

3. hebt die Zusammenarbeit und den Austausch von Ideen und Verfahren zwischen den 

Agenturen im Rahmen ihres Leistungsentwicklungsnetzes, die zu einer ausgewogeneren 

Steuerung und einer größeren Kohärenz zwischen ihnen beitragen, hervor; weist darauf 

hin, dass dieses Netz zu mehr Effizienz beitragen muss und weder zusätzliche Kosten 

noch mehr Bürokratie verursachen darf; 

4. begrüßt die zunehmende Systematisierung bei der Zusammenarbeit zwischen der ETF und 

dem Cedefop, die durch das gemeinsame Jahresarbeitsprogramm, insbesondere durch die 

Entwicklung eines gemeinsamen Riga-Überwachungsrahmens und die Zusammenarbeit 

mit der IAO bei der Fertigstellung der Arbeiten an sechs methodologischen Leitfäden zu 

der Antizipierung des Qualifikationsbedarfs sowie bei der Zusammenführung von 

Instrumenten und Methoden, weitere Synergien in ihren jeweiligen Mandaten schafft; 

5. weist auf den zweiten Fortschrittsbericht über die Umsetzung des gemeinsamen Konzepts 

für dezentrale Agenturen der EU1 hin und würdigt die Fortschritte, die in vielen Bereichen 

erzielt wurden, um die Funktionsweise dieser Agenturen zu rationalisieren; begrüßt die 

Bemühungen und Fortschritte der Kommission und der Agenturen bei der Umsetzung des 

Fahrplans; 

6. weist auf die laufende und bis Dezember 2017 abzuschließende Bewertung und 

Eignungsprüfung der vier EU-Agenturen, die in den Zuständigkeitsbereich der GD EMPL 

fallen, hin, die im Dezember 2016 hätte beginnen sollen und im Dezember 2017 

                                                 
1  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=COM:2015:179:FIN&from=DE 
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abgeschlossen werden soll1; ist der Ansicht, dass diese Bewertungen sachkundige 

Entscheidungen des Parlaments über die Wirksamkeit und die Einflüsse der Beiträge der 

Agenturen begünstigen werden; betont zudem, dass Synergieeffekte, die sich aus sich 

überschneidenden Tätigkeiten der vier Agenturen sowie der Agenturen und der 

Kommission ergeben, genutzt werden müssen und Doppelarbeit zu vermeiden ist; 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_empl_020_evaluation_agencies_en.pdf  

http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_empl_020_evaluation_agencies_en.pdf
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